
Anhand eines Urteils des Anwaltsgerichts Köln vom 20.03.2017, Az. 1 AnwG 40/
16 wird aufgezeigt, inwiefern Verstöße von Rechtsanwälten gegen gesetzlich
geregelte Pflichten – auch außerhalb der BRAO und der BORA – eine
berufsrechtliche Ahndung nach sich ziehen können.

In der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) und der Berufsordnung für Rechtsanwälte
(BORA) sind die wesentlichen Rechte und Pflichten des Rechtsanwalts geregelt, die im
Rahmen der Berufsausübung zu beachten sind. Aber auch das Verhalten außerhalb der
anwaltlichen Tätigkeit kann Grundlage einer anwaltlichen Pflichtverletzung sein. Die
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür regelt die Generalklausel des § 43 BRAO. Demnach
hat sich der Rechtsanwalt innerhalb und außerhalb des Berufes der Achtung und des
Vertrauens, welche die Stellung des Rechtsanwalts erfordern, würdig zu erweisen. Durch
diese Regelung werden Verstöße gegen gesetzlich geregelte Pflichten außerhalb der
BRAO und der BORA in das anwaltliche Berufsrecht übertragen, sodass die Möglichkeit
einer berufsrechtlichen Ahndung eröffnet wird.
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Ein Fehlverhalten eines Rechtsanwalts im außerberuflichen Bereich kann jedoch
nur eingeschränkt unter den in § 113 Abs. 2 BRAO genannten engen
Voraussetzungen anwaltsgerichtlich geahndet werden. Ansonsten bestünde die
Gefahr, dass aufgrund der weit gehaltenen Formulierung des § 43 BRAO
übersteigerte Anforderungen an das private Verhalten des Rechtsanwalts
gestellt werden könnten. Ein außerberufliches Fehlverhalten kann gemäß § 113
Abs. 2 BRAO nur dann berufsrechtlich geahndet werden, wenn es eine
rechtswidrige Tat oder eine mit Geldbuße bedrohte Handlung darstellt und es
nach den Umständen des Einzelfalls in besonderem Maße geeignet ist, Achtung
und Vertrauen der Rechtssuchenden in einer für die Ausübung der
Anwaltstätigkeit bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen.

Als Beispiel hierfür dient die Entscheidung des Anwaltsgerichts Köln vom
20.03.2017, Az. 1 AnwG 40/16. In dem der Entscheidung zugrundeliegenden
Fall verhängte das Amtsgericht Köln gegen den betreffenden Rechtsanwalt im
Wege des Strafbefehlsverfahrens wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort
eine Geldstrafe und ein zweimonatiges Fahrverbot. Nach den Feststellungen
des Gerichts kollidierte der betreffende Rechtsanwalt beim Einparken in einem
Parkhaus mit einem geparkten Fahrzeug, wodurch ein nicht unerheblicher
Sachschaden entstand. Durch die Kollision, die ein Zeuge beobachtet hatte,
wurde die Alarmanlage des geparkten Fahrzeugs ausgelöst. Der Rechtsanwalt
entfernte sich nach dem für ihn wahrnehmbaren Zusammenstoß und parkte
sein Fahrzeug in einer anderen Etage des Parkhauses. Nachdem er seine
Einkäufe getätigt hatte, fuhr er mit seinem Fahrzeug zum Ausgang des
Parkhauses. Obwohl die zwischenzeitlich zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrte
Geschädigte mit Gesten und Rufen auf sich aufmerksam machte, fuhr der
Rechtsanwalt aus dem Parkhaus aus, ohne die notwendigen Feststellungen zu
seiner Person zu ermöglichen.

Aufgrund desselben Sachverhalts verhängte das Anwaltsgericht Köln gegen den
Rechtsanwalt eine Geldbuße, da es das Urteil im Hinblick auf die berufliche
Stellung des Rechtsanwalts nicht für ausreichend hielt. Das Anwaltsgericht sah
es als erwiesen an, dass der betreffende Rechtsanwalt jedenfalls mit dem
insofern ausreichenden Eventualvorsatz gehandelt hat, da die Kollision für
diesen akustisch, visuell und taktil wahrnehmbar war. Das Anwaltsgericht
erachtete daher die für eine anwaltsgerichtliche Ahndung erforderlichen
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Voraussetzungen des § 113 Abs. 2 BRAO als gegeben. Das gesamte Verhalten
des Rechtsanwalts, insbesondere das Nachtatverhalten und die dadurch
bewirkte Verzögerung im Rahmen der Unfallregulierung war nach Auffassung
des Gerichts geeignet, Achtung und Vertrauen der Rechtssuchenden in einer für
die Ausübung der Anwaltstätigkeit bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen.

Das Anwaltsgericht war dabei der Auffassung, dass auch § 115b S. 1 BRAO der
zusätzlichen Ahndung des Verhaltens nicht entgegensteht. Gemäß § 115 b S. 1
BRAO ist von einer anwaltsgerichtlichen Ahnung wegen desselben Verfahrens
abzusehen, wenn durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine
Disziplinarmaßnahme, eine berufsgerichtliche Maßnahme oder eine
Ordnungsmaßnahme verhängt worden ist – sofern nicht eine
anwaltsgerichtliche Maßnahme zusätzlich erforderlich ist, um den Rechtsanwalt
zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten und das Ansehen der
Rechtsanwaltschaft zu wahren.

Aufgrund des beschriebenen Verhaltens und des aus der Hauptverhandlung
gewonnenen Eindrucks vom Persönlichkeitsbild des betreffenden Rechtsanwalts
gelangte das Anwaltsgericht zu der Überzeugung, dass diesem nur durch eine
zusätzliche anwaltsgerichtliche Ahndung die Dimension seines Fehlverhaltens
vor Augen geführt werden könne, um ihn zu einem berufsrechtlich akzeptablen
Verhalten anzuhalten.

WAS IST ZU BEAC HTEN?
In § 43e Abs. 2 und 3 BRAO sind die Voraussetzungen und Grenzen festgelegt,
unter denen externen Dienstleistern ohne Einwilligung der Mandanten der
Zugang zu fremden Geheimnissen eröffnet werden darf:

 Der Dienstleister ist sorgfältig auszuwählen.

 Der Dienstleistungsvertrag muss in Textform geschlossen werden.

 Der Dienstleistungsvertrag muss folgende Punkte regeln:
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 Verpflichtung des Dienstleisters zur Verschwiegenheit unter Belehrung
über die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung,

 Verpflichtung des Dienstleister, sich nur insoweit Kenntnis von fremden
Geheimnissen zu verschaffen, als dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist
und

 Festlegung, ob der Dienstleister befugt ist, weitere Personen zur Erfüllung
des Vertrags heranzuziehen; für diesen Fall ist dem Dienstleister
aufzuerlegen, diese Personen in Textform zur Verschwiegenheit zu
verpflichten.

Ist die Einhaltung dieser dem Dienstleister zu machenden Vorgaben nicht
gewährleistet, muss der Rechtsanwalt die Zusammenarbeit unverzüglich
beenden.

WAS GILT BEI DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN IM
AUSLAND?
Werden die in Anspruch genommenen Dienstleistungen im Ausland erbracht,
sind zusätzlich die Vorgaben von § 43e Abs. 4 BRAO zu beachten. Diese
Vorschrift kommt insbesondere bei der Nutzung von IT-Dienstleistungen, bei
denen z.B. der Serverstandort im Ausland liegt, zum Tragen. Eine Auslagerung
ins Ausland ist nur dann zulässig, wenn auch dort ein mit dem Inland
vergleichbarer Schutz der Geheimnisse gewährleistet ist. In der
Gesetzesbegründung ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass in den
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in der Regel von einem
solchen Schutz ausgegangen werden könne. Der Schutz vor staatlichen
Eingriffen sei im Unionsrecht als allgemeiner Rechtsgrundsatz mit

"Eine Auslagerung ins Ausland ist nur dann zulässig, wenn auch

dort ein mit dem Inland vergleichbarer Schutz der Geheimnisse

gewährleistet ist."
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Grundrechtscharakter anerkannt, soweit entsprechende berufsrechtliche
Geheimhaltungspflichten bestehen. Das Anwaltsgeheimnis sei insofern im
Grundsatz in allen Mitgliedsstaaten anerkannt (BT-Drs.18/11936, S. 35). Bei
einer Auslagerung in andere Staaten muss jeweils im Einzelfall geprüft werden,
ob der erforderliche Schutz gewährleistet ist.

WELC HEN FOLGEN ERGEBEN SIC H BEI NIC HTBEAC HTUNG?
Die Neuregelung von § 43e BRAO ist im Zusammenhang mit der ebenfalls
erfolgten Neufassung von § 203 StGB zu sehen. Nach § 203 Abs. 1 StGB a.F.
machte sich bisher strafbar, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das
ihm als Berufsgeheimnisträger anvertraut worden oder sonst bekannt
geworden ist. § 203 Abs. 3 S. 2 StGB n.F. erlaubt Rechtsanwälten nunmehr,
fremde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen zu offenbaren, die an ihrer
beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit dies für die
Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen
erforderlich ist; das Gleiche gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese
sich weiterer Personen bedienen, die an der beruflichen Tätigkeit des
Rechtsanwalts mitwirken. Strafbar handelt ein Rechtsanwalt nunmehr gemäß §
203 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StGB, wenn er nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine
sonstige mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung
oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart,
zur Geheimhaltung verpflichtet wurde.

WAS BEDEUTE T DIES KONKRE T?
Hält ein Rechtsanwalt die Vorschriften von § 43e BRAO nicht ein, verstößt er
gegen anwaltliches Berufsrecht; er macht sich aber nicht automatisch strafbar.
Hält er sie ein, handelt er in jedem Fall erlaubt i.S.v. § 203 StGB.
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